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Gemeinderatsdrucksache Nr.: 

 

 

2022/147 

  

Amt / Abteilung Bauamt Ausgegebene DS-Nr.    
 
 

    

Bearbeiter    

    

Vorlage an den Gemeinderat öffentlich 12.12.2022 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

TOP Vergabe der Jahresarbeiten und -lieferungen 2023 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Arbeiten und Lieferungen für die Stadt werden, soweit es sich um Aufträge unter netto 5.000 € 
handelt, für das Rechnungsjahr 2023 in der Regel wie nachstehend vergeben.  
 
Sachverhalt: 
 
Stadt Rutesheim 
Vergabe der Arbeiten und Lieferungen im Rechnungsjahr 2023 
 
Die Arbeiten und Lieferungen für die Stadt werden, soweit es sich um Aufträge unter netto 5.000 € 
handelt, für das Rechnungsjahr 2023 in der Regel wie nachstehend vergeben. 
 
   

Apotheke Rathaus Apotheke 997816 

Bäckerei Diefenbach 9095466 

Baustoffe Hagebaucentrum Bolay 5006-0 

Blumen Bluma Stüble 0157/31999406 

Buchhandlung One.Rutesheim 997830 

Dachdecker Casagranda GmbH 07044/8536 

EDV-Ausstattung PC vor Ort 338044 

Elektro Elektro Widmaier GmbH 52143 

Flaschner, Installateur Swen Jüngling 355492 

Fliesenleger B+S Der Hausrenovierer 7658789 

Getränke  Getränke Häcker 07044/31319 

Gipser Braun Stuckateur & Maler 3193492 

Glaser Helmut Budil jun. 0170/2091502 

Heizungsbau Scheffel GmbH + Co. KG 9951-0 

Holzlieferung Holzwerk Rutesheim GmbH 52182 

Fenster und Türen Illeson Innenausbau GmbH + Co. KG 52520 

Maler Norbert Charrier 07159/5720 

Metzger Metzgerei Philippin 52326 

Raumausstatter/Bodenleger Frank Frohnmaier 51532 

Schlosser Müller  GmbH 3311771 

Schreibwaren  Schreib- Spielwaren Schilling 52581 

Schreiner Gerhard Stahl 52117 

Tanken Shell (Ford Epple) 99360 

Weinlieferung Vintetrez 330 64 63 



2 

 
 
 

Der Auftragswert bezieht sich auf einen einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines 
solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer anderen Wertgrenze ist nicht zulässig.  
Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbedarf. 
Voraussetzung für Aufträge ist im Hinblick auf die Verpflichtung der Stadt zur sparsamen und 
wirtschaftlichen Haushaltsführung, dass die Preise akzeptabel sind, außerdem die Einhaltung der 
Liefer- und Ausführungszeiten. Sind anderweitig deutlich günstigere Leistungen/Lieferungen möglich, 
sind diese zu beauftragen.  

Nach Arbeitsleistung oder Lieferung ist für jeden Auftrag eine gesonderte Rechnung zu stellen. 
Rechnungen für einen längeren Zeitraum, sogenannte Vierteljahres- oder Jahresrechnungen, werden 
nicht anerkannt, da die sofortige Einreichung der Rechnungen zur jeweiligen Kontrolle nötig ist. 
 
 
 
Susanne Widmaier 
Bürgermeisterin 

 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: Keine. 
 

Finanzielle 
Auswirkungen: 

Ja Haushaltsmittel: ausreichend 

Produktsachkonto: Produkt Sachkonto  Maßnahme 

(mehrere Produkte und Konten 
untereinander angeben) 

xx.xx.xxxx xxxx xxxx xxx 

Haushaltsansatz: bewilligte Mittel Betrag: xxx.xxx Euro 
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